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Mr. 35. VIII. Jahrgang Zürich, den 31. August igiè.

Wie man Kinohetze macht.
Wohl die meisten unserer Leser werden sieh noch

in die Baubmordaffäre im Hotel Bristol in Wien
erinnern, die im Mai dieses Jahres passierte und auch von
den schweizerischen Tagesblättern des läng'ern oder
kürzern wiederholt berichtet wurden. Geraume Zeit nach
der Meldung dieses sensationellen Baubmordes waren
dann die Tageszeitungen in der Lage, ein Telegramm zu
veröffentlichen, wonach der Baubmörder in der Person
eines noch sehr jugendlichen Kinoregisseurs in Wien
eruiert worden war.

Her Umstand nun, dass der Baubmörder, der ebensogut

irgend einem anderen Berufe hätte angehören können,

zufällig Kinoregisseur war, verfehlte nicht, dass in
Oesterreich sofort eine masslose Hetze gegen die Kinos
inszeniert wurde- welche teilweise auch nach Deutschland

Wellen schlug und endlich auch in einigen Land-
blättchen der Schweiz ihren fernen Widerhall fand.

«

Der Beweis, dass in den Kinos die eigentliche Ursache

der sozialen und moralischen Verwilderung, der
Gemäss- und Verschwendungssucht, der Ueberhandnahme
der Prostitution und des Verbrechertums und vor allem
aber der Verwahrlosung und Verrohung der. Jugend zu
suchen, war für die eingefleischten Kinohetzer, wie es

solche ja überall und immer noch gibt, wieder einmal auf
das schlagendste erbracht. Von den geheimen und offenen

Feinden der Kinos wurde der Fall mit einer
Gehässigkeit und mit einem geradezu an Geilheit grenzendem
Wohlbehagen breitgeschlagen, dass es die Unparteiischen
hätte eckein und jeden Freund der Kinematographie zu

einer rücksichtslosen Kampfaufnahme herausfordern
sollen. Allein nur wenige fanden den Mut, der in Ton und
Art gleich skrupellosen Hetze mit der gebührenden
Schärfe und der am Platze gewesenen Klarheit entgegen

zu treten. Und da erfahrnngsgemäss solche Feldzüge

an der grossen Masse nicht spurlos vorübergehen,
sondern da. und dort vom Gift ihrer infiszierten Waffen

zurücklassen, so zeigte sich auch hier, dass in weiten
Kreisen ein Gruseln vor dem Kino sich einzuschleichen
begann. Die Wirkung war diesmal eine so grosse, dass

es über die plötzlich wieder entdeckte Gemeingefährlichkeit
der Kinos zu gemeinderätlichen Interpellationen

kam last not least sogar noch Politiker der verschiedensten

Schattierungen sich bemüssigt fühlten, bei dem wilden

Geschrei gegen den Kino vor ihren Wählern mit ins
Horn zu stossen.

Die österreichischen Branchegenossen setzten sich
der Champagne natürlich vergebens zur Wehr. Sie wurden

von den berufenen und unberufenen Beschützern
angeblich gefährdeter Volksmoral schlechthin überschritten

und die, gerechten Einwendungen u. Aufklärungsbegehren

der Fachkreise fanden weder coram publice, noch
bei den massgebenden Behörden irgend ein Gehör. Die
Hetze tollte sich aus, wild und hässlich, wie sie war.

Umso gespannter waren daher die Branchegenossen
auf den Tag der Gerichtsverhandlung. Von diesem
erhofften sie Bechtfertigung und Genugtuung und tatsächlich

brachte er sie ihnen und die Hetzer und Schreier
hätten gar nicht schlimmer abschneiden können. Auf


	[Impressum]

